
 

Pausenordnung 
Beilage zur Schulordnung 

Grundsätze 

• Wir halten das Schulareal sauber, benützen die Abfalleimer und tragen Sorge zum Material. 

• Den Anweisungen aller Lehr- und Betreuungspersonen der Schule Auenstein sowie der 

Schulleitung und Hauswarte haben die Schülerinnen und Schüler Folge zu leisten. 

• Die Kinder verbringen die grossen Pausen im Freien.  

Pausenareal 

Als Pausenareal gelten folgende Plätze: 

Schulhaus Husmatt Schulhaus Bündte 

• oberer Pausenplatz mit Pausenhalle 

• Spielplatz 

• Roter Platz  

• Turnwiese 

• Vorplatz 

• Platz bei den Aussentischen (ohne 
Kiesplatz) 

• Nur für Kindergarten: 
Eingegrenztes Areal um Kindergarten 

 

Die Schülerinnen und Schüler dürfen sich nur auf diesen Plätzen während der Pause aufhalten.  

Die Kindergartenkinder verbringen die Pausen innerhalb des eingegrenzten Areals um den 

Kindergarten. 

Grundsätzlich ist das Areal rund um das Schulhaus Husmatt der Aufenthaltsort für die grosse Pause 

für alle Schülerinnern und Schüler ab der 1. Klasse. Schülerinnen und Schüler, welche ihr 

Klassenzimmer im Schulhaus Bündte haben, dürfen ihre Pause auch auf den genannten Plätzes des 

Schulhaus Bündte verbringen.  

Ball- und Wurfspiele sind auf dem roten Platz sowie auf der Wiese erlaubt. Dies beinhaltet auch das 

Werfen von Schneebällen.  

Das Befahren des Pausenplatzes mit jeglicher Art von Fahrzeugen ist während der Unterrichtszeit 

nicht erlaubt.  

Material Pausenkiste 

Das Material von der Pausenkiste kann ausgeliehen werden und wird ordnungsgemäss und 

spätestens am Ende der Pause wieder zurückgebracht.  
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